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Empfänger:  Antragsteller/in: 

 

Hiermit beantrage ich die Genehmigung für die nachstehend bezeichnete  

 dauerhafte  

 befristete 

Waldumwandlung in eine andere Nutzungsart bzw. gleichgestellte Umnutzung / Mitbe-

nutzung (§ 8 Abs. 6 LWaldG) entsprechend den beigefügten Unterlagen: 
 
Grundstücksbeschreibung der umzuwandelnden Fläche 
 

Gemarkung Flur Flurstück Flurstücksgröße in ha davon Waldumwandlung in ha 

     

     

     

     

     

     

SUMME  

 

Ich bin Eigentümer der vorgenannten Flurstücke.    Ja    Nein, Eigentümer/in ist: 
 

Name, Vorname:  

Straße, Hausnummer:  

Postleitzahl, Wohnort:  

 

Beschreibung der aktuellen Bestockung der umzuwandelnden Fläche 
 
 Baumarten Anteile in % 

 Laubbestand   

 Mischbestand   

 Nadelbestand    

    

    

Antrag auf Waldumwandlung (Rodung von Wald) 
gemäß § 8 Landeswaldgesetz Sachsen-Anhalt (LWaldG) 

 
 
Landkreis Jerichower Land 
Fachbereich Umwelt 
Sachgebiet Naturschutzbehörde 
Bahnhofstraße 9 
39288 Burg 

Name, Vorname 

 

Straße, Hausnummer 

 

Postleitzahl, Wohnort 

 

Tel.:  

Fax:  

E-Mail:  
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Begründung der Waldumwandlung 
 

 Private Interessen (z. Bsp. Hausbau) 

 Wirtschaftliche Interessen (z. Bsp. Erweiterung eines Betriebsgeländes) 

 Öffentliche Interessen (z. Bsp. Erholungseinrichtung) 

 Gründe des Naturschutzes, insbesondere Arten- und Lebensraumschutz oder Beseitigung 
von natürlich angekommener Vegetation zur Herstellung eines günstigen Erhaltungszu-
standes der Offenland-Lebensraumtypen nach Anhang I der Richtlinie 92/43/EWG 

 

detaillierte Erläuterung bzw. Beschreibung: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Waldumwandlung soll voraussichtlich bis zum   durchgeführt werden. 

 
Angaben zur Ausgleichsmaßnahme / Ersatzaufforstung (nur für dauerhafte Waldumwandlungen) 
 

Zum Ausgleich nachteiliger Wirkungen der Umwandlung sind Erstaufforstungen vorzunehmen. 

Diese entsprechen bei vergleichbaren standörtlichen Verhältnissen (Trophiestufen) mindestens 

dem Flächenumfang der umzuwandelnden Fläche. In Abhängigkeit der vorliegenden Waldfunk-

tion(en) der Waldumwandlungsfläche sowie den Trophiestufen kann dieses Verhältnis maximal 

1 : 3,5 betragen. Die Herleitung des Ausgleichsverhältnisses erfolgt durch die Forstbehörde. 
 
Grundstücksbeschreibung der Erstaufforstungsfläche 
 

Gemarkung Flur Flurstück Flurstücksgröße in ha davon Erstaufforstung in ha 

     

     

     

     

     

     

SUMME  
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Die Erstaufforstung vorgenannter Flächen bedarf einer Genehmigung der Forstbehörde.  
 

Dieser Antrag (siehe Formular „Antrag auf Erstaufforstung“) 
 

 wurde bereits gestellt. 

 liegt bei. 

 wird nachgereicht. 
 

 Die rechtskräftige Erstaufforstungsgenehmigung liegt bei. 

 
Anlagen 
 

 aktueller Eigentumsnachweis (nicht älter als 6 Monate) 
(Grundbuchauszug, Katasterauszug oder Kaufvertrag mit Auflassungsvormerkung) 

 Einverständniserklärung des Eigentümers, falls abweichend vom Antragsteller 

 maßstabsgerechte Flurkarte mit Eintragung der Waldumwandlungsfläche 

 Antrag auf Erstaufforstung mit den entsprechenden Anlagen für die Ersatzaufforstung 
bzw. Erstaufforstungsgenehmigung, soweit bereits eine vorliegt 

  

 
 
Ich bestätige die Richtigkeit und Vollständigkeit der vorstehenden Angaben. 
 

    

Ort, Datum  Unterschrift  

 
Hinweise 

Eine Bearbeitung kann erst bei Vorlage vollständiger Antragsunterlagen, insbesondere auch 

hinsichtlich der Ausgleichsmaßnahme / Ersatzaufforstung, erfolgen. 

Die Waldumwandlung von Wald unterliegt, abgestuft nach Flächengröße, gemäß § 3 Abs. 1 

des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in Verbindung mit der Anlage 1 

Nr. 17.2 zum UVPG ggf. der Pflicht zur Umweltverträglichkeitsprüfung. 

Das Genehmigungsverfahren zur Waldumwandlung erfordert die Beteiligung verschiedener 

anderer Behörden. 

Die Genehmigung zur Waldumwandlung wird grundsätzlich gemäß § 8 Abs. 3 LWaldG befris-

tet erteilt. 

Nach Realisierung der Waldumwandlung sind sie verpflichtet, die Nutzungsartenänderung 

beim Landesamt für Vermessung und Geoinformation Sachsen-Anhalt gemäß §14 Vermes-

sungs- und Geoinformationsgesetz Sachsen-Anhalt (VermGeoG LSA) registrieren zu lassen. 


